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4. Jahrgang. Nr. 50. l2. Oez. I9l8

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Hchulvereinigungen der Schweiz.

Der „pädagogischen Blätter" 25. Jahrgang.

5ür die

Schristleitung des Wochenblattes:
I. Troxler, Prof., Luzern, Villenstr. 14

Beilagen zur Schweizer-Schule:

Volksschule — Mittelschule : :

vie Lehrerin — Vücherkatalog

Geschäftsstelle der „Schweizer-Schule":
Schristleitung der «Schweizer-Schule'

EberleL Nickenbach, Einsiedeln.
Luzern: Postcheckrechnung Vil 12K8.
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„Lerne gehorchen!"
iEine pädagogische Betrachtung zu den Zeitereignissen,)

„Lerne gehorchen!" Das ist der erste
der drei großen Imperative, von denen Fr.
Pautsen lehrte, sie müssen die Leitsterne
jeder wahren Erziehung sein.

I.

Lerne gehorchen! — Vor einem Jahr-
hundert oder noch besser: vor 4 Jahrhun-
derten wurde dieser Imperativ aufgehoben;
vor 4 Jahrhunderten der Imperativ des

religiösen Gehorsams und vor einem Jahr-
hundert der Imperativ des politischen und
wirtschaftlichen Gehorchens, Der Gehör-
sam als Gewissenssache war damit
überhaupt abgeschafft. Es galt von
jetzt an nur der Gehorsam gegenüber dem

stärkern Arm. Das Wort, das St. Paulus
an die Korinther schrieb, galt nicht mehr:
„Darum ist es eure Pflicht, Untertan zu
sein, nicht nur um der Strafe willen, son-
dern auch des Gewissens wegen."

Im Schulhaus, schon in der Kinderstube
und dann wieder im Vereinslokal der her-
anwachsenden Jugend sammelt sich immer
der Niederschlag des Zeitgeistes. — Es ist
immer so gewesen: die Pädagogik als Wis-
senschaft von der Erziehung und die Er-
ziehung selber leben aus der Mode, aus
der Geistesrichtung einer Zeit, und sie sind
wieder die einflußreichsten Förderer dieser

Mode, dieses Zeitgeistes. Der Pädagogiker

hört auf den lautesten Philosophen seiner
Zeit, und der praktische Erzieher, vor allem
die Schulstube, richtet sich nach den jewei-
ligen Bedürfnissen, das heißt nach den

Grundsätzen des Finanzministers in Staat
und Gemeinde.

Die Pädagogik, die Wissenschaft von der
Erziehung, erfand das Schlagwort von der
„Freiheitspädagogik". Rousseau, der Phi-
losoph, hatte ihr in seinem „Emil" das
Evangelium geschrieben. Auf Rousseau folgte
Pestalozzi." Dem Philosophen und pä-
dagogischen Evangelisten folgte der Lehrer,
Immer war ja der Lehrer so gläubig —
dem Guten gegenüber und dem Bösen ge-
genüber. Der Lehrer glaubte an das Evan-
gelium von der Freiheitspädagogik, und er
handelte darnach. Von jetzt an hatte das
Kind das erste, das entscheidende Wort in
der Schulstube. Was das Kind wollte,
wie das Kind wollte, wann das Kind
wollte, wie viel das Kind wollte: das
wurde oberstes Schulgesetz.

Nicht überall! Der katholische Päda-
gogiker z. B. und neben ihm auch noch
etwa ein altfrommer Protestant, — einer
aus der Schule Franckes — erhoben war-
nend den Finger. Aber damit war die ka-

tholische Pädagogik für weiteste Kreise ab-
getan; sie roch zu stark nach Mittelalter.

Auch nicht alle Lehrer wollten an
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